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Reale Progression bei den Steuern: Braucht 
es eine Korrektur? 
In der Schweiz verdient die heutige Generation real mehr als die vorhergehende. Muss also 
die direkte Bundessteuer angepasst werden, um die Folgen der realen Progression zu be-
rücksichtigen? Ein Bericht des Bundesrates diskutiert die Vor- und Nachteile einer solchen 
Anpassung.   Peter Schwarz 

Abstract Ein realer Einkommensanstieg im Zeitablauf geht bei einem progressiven 
Steuertarif mit einer wachsenden Durchschnitssteuerbelastung der Steuerpfichti-
gen einher. Dieses Phänomen wird als reale Progression bezeichnet. Ohne eine Kor-
rektur für die Folgen der realen Progression dürfe langfristig das Gewicht des Staa-
tes in einer Volkswirtschaf zunehmen, während gleichzeitig der Anteil der obersten 
Einkommensschicht an der Steuerzahlung zurückgehen sollte. Ob allerdings eine re-
gelgebundene Korrektur der realen Progression – wie derzeit bei der kalten Progres-
sion praktiziert – sinnvoll ist, kann angezweifelt werden, wie ein Bericht des Bundes-
rates zeigt. Wer bei der direkten Bundessteuer Vertrauen in zukünfige politische 
Beschlüsse aufringt, wird eher für Steuerreformen plädieren, stat über einen auto-
matischen Ausgleich der realen Progression zukünfige Gestaltungsmöglichkeiten 
einzuengen. 

D ie Reallöhne sind in der Schweiz von 1996 
bis 2015 um knapp 13 Prozent gewach-

sen. Bei den Kapitaleinkommen dürfe das 
Wachstum infolge gut laufender Aktien- und 
Immobilienmärkte sowie einer insgesamt ho-
hen Atraktivität des Unternehmensstandorts 
Schweiz noch kräfiger ausgefallen sein. 

Solche realen Einkommensveränderun-
gen wirken sich auf die Höhe und die Struk-
tur der Steuerzahlungen aus. Aufgrund eines 
parlamentarischen Vorstosses vom Dezem-
ber 2014 untersuchte der Bundesrat die Aus-
wirkungen der realen Progression. Dieser 
Beitrag stützt sich auf den kürzlich veröfent-
lichten Bericht.1 

Zunächst muss geklärt werden, was Pro-
gression bedeutet: Ist ein Steuertarif pro-
gressiv ausgestaltet, impliziert dies, dass hö-
here Einkommensschichten nicht nur ab-
solut, sondern auch in Relation zu ihrem 
Einkommen mehr Steuern zahlen. Erhöhen 
sich im Zeitablauf die steuerbaren Einkom-
men der steuerpfichtigen Personen real, 
stellen sich, wenn keine Gegenmassnahmen 
ergrifen werden, zweierlei Wirkungen ein. 

Erstens verändert sich die relative Steuer-
belastung: Die einstmals angestrebte Last-
verteilung zwischen Personen mit unter-
schiedlicher wirtschaflicher Leistungsfähig-
keit bzw. unterschiedlichem Einkommen wird 

1 Bundesrat (2017). 

langfristig unterlaufen. Steigen beispielswei-
se alle Einkommen gleichmässig mit dersel-
ben Wachstumsrate, so nimmt der Anteil der 
obersten Einkommensgruppe an der gesam-
ten Steuerlast zulasten der übrigen Einkom-
mensgruppen mit zunehmendem Einkom-
menswachstum ab. 

Und zweitens verändert sich die Einkom-
menssteuerbelastung auch absolut, da die 
Steuerpfichtigen bei Einkommenserhöhun-
gen in eine höhere Tarifstufe aufsteigen und 
mit einem höheren Durchschnitssteuer-
satz belastet werden. Dadurch steigen die 
Steuereinnahmen stärker als das steuerbare 
Einkommen. Das Gewicht des Staates in der 
Volkswirtschaf nimmt langfristig zu. 

Von dieser realen Progression zu unter-
scheiden ist die kalte Progression, welche bei 
infationsbedingten Einkommenserhöhun-
gen die Steuerpfichtigen ebenfalls mit einem 
höheren Durchschnitssteuersatz belastet. 
Da die direkte Bundessteuer bei der kalten 
Progression automatisch angepasst wird, ge-
hen wir darauf nicht näher ein. 

Um die reale Progression zu beseitigen, 
gibt es drei Möglichkeiten: Erstens kann auf 
einen progressiven Steuertarif verzichtet 
werden, zweitens kann eine Steuerreform das 
Problem beheben. Dritens kommt eine auto-
matische Anpassung infrage. Die folgende 
Analyse konzentriert sich ganz auf den drit-
ten Aspekt. 

Steigende absolute Steuer-
belastung: Vor- und Nachteile 

Obwohl die reale Progression mit einer stei-
genden Durchschnitssteuerbelastung der 
Steuerpfichtigen einhergeht, kann eine 
Nichtkorrektur aus pragmatischen Gründen 
geboten sein. Dies ist gemäss dem US-Öko-
nomen William J. Baumol dann der Fall, wenn 
die Preise für öfentliche und öfentlich be-
reitgestellte Güter schneller als die Preise für 
privatwirtschafliche Güter steigen und die 
Nachfrage nach den vom Staat angebotenen 
Gütern relativ unelastisch ist.2 Der «Baumol-
Efekt» gründet auf der Annahme, dass in der 
Privatwirtschaf Produktivitätssteigerungen 
zu stabilen oder sogar sinkenden Preisen füh-
ren, während der Staat vor allem Dienstleis-
tungen – wie innere Sicherheit oder Bildung – 
anbietet, die kaum Produktivitätssteigerun-
gen zulassen. 

Ein weiterer Grund, nicht für die reale Pro-
gression zu korrigieren, beruht auf den Ein-
kommenssteigerungen der Bürger. Unter-
stellt man, dass die Bürger einen konstanten 
Prozentsatz ihres Einkommens sparen, ist der 
Konsum auf private und vom Staat bereitge-
stellte Güter aufzuteilen. Falls nun die Nach-
frage für die vom Staat bereitgestellten Güter 
relativ gross ist, ist es demnach zweckmässig, 
nicht für die Folgen der realen Progression zu 
korrigieren.3 

Das aus dem 19. Jahrhundert stammende 
wagnersche Gesetz postuliert, dass die Ein-
nahmen des Staates dem wachsenden Aus-
gabenbedarf folgen. Diese Sichtweise ist aber 
nicht ohne Kritik geblieben, da die Einnah-
men nicht zwingend den Staatsausgaben fol-
gen, sondern der Zusammenhang auch um-
gekehrt sein könnte: Wenn infolge steigender 
Realeinkommen die Einnahmen im Verhältnis 
zum Brutoinlandprodukt (BIP) steigen, wer-
den neue Ausgabenfelder geschafen und/ 

2 Baumol (1967). 
3 Einkommenselastizität, siehe dazu Mueller (2003): 

509–510. 
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oder bestehende Aufgabengebiete des Staa-
tes weniger sparsam bewirtschafet. 
Folglich müssten die staatlichen Einnahmen 
möglichst knapp bemessen sein, damit ein 
sparsamer Umgang mit den öfentlichen Ein-
nahmen gewährleistet sei. Eine automatische 
Korrektur der realen Progression – wie gene-
rell eine regelgebundene Finanzpolitik – wäre 
demnach ein geeignetes Instrument, um die-
sem Politikversagen zu begegnen. 

Leistungsfähigkeitsprinzip und 
relative Steuerbelastung 
Alternativ liesse sich eine Nichtkorrektur für 
die Folgen der realen Progression rechtfer-
tigen, da die Bürger – anders als bei der kal-
ten Progression – einen Realeinkommensan-
stieg und somit einen Anstieg ihrer steuerli-
chen Leistungsfähigkeit erfahren. 

Um die Wirkung der relativen Steuerbe-
lastung besser zu verstehen, sind Fallkon-
stellationen hilfreich. Nehmen wir an, zwei 
Steuerpfichtige haben zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ein aggregiertes steuerbares 
Jahreseinkommen von 80 000 Franken (siehe 
Tabelle). In der ersten Konstellation verdient 
eine Person A 50 000, und eine Person B er-
zielt ein steuerbares Einkommen von 30 000 

Franken. Zu einem späteren Zeitpunkt er-
höht sich das reale Einkommen dieser beiden 
Personen um insgesamt 20 000 Franken auf 
100 000 Franken. Somit beträgt die reale Ein-
kommenssteigerung 25 Prozent. 

In der ersten Konstellation verdienen bei-
de Personen zum zweiten Zeitpunkt je 50 000 
Franken. Wenn man die reale Progression nun 
automatisch um den Einkommensanstieg 
korrigiert, reduziert sich das steuerbare Ein-
kommen beider Personen auf je 40 000. Da 
in diesem Fall beide Personen mit denselben 
Grenz- und Durchschnitssteuersätzen be-
lastet werden, entstehen keine Verteilungs-
änderungen. 

Der Querschnitsvergleich zum zweiten 
Zeitpunkt wird durch die Korrektur der rea-
len Progression folglich nicht tangiert, wohl 
aber der Vergleich über die Zeit, da die Per-
son A bei identischem steuerbarem Einkom-
men zum zweiten Zeitpunkt weniger Steuern 
zahlen muss. Dieselbe Problematik trit im 
zweiten Fall auf – mit dem Unterschied, dass 
sich die Einkommensverteilung zwischen den 
Personen nun aufächert. 

Würde man stat Personen Generationen 
über die Zeit vergleichen, dann erhielte die 
zum zweiten Zeitpunkt lebende Generation 
eine Korrektur nach unten, obgleich ihr Ein-

kommen deutlich gestiegen ist. Einer solch 
intertemporalen Interpretation des Leis-
tungsfähigkeitsprinzips kann man entgegen-
halten: Wenn zwischen zwei Zeitpunkten alle 
Bürger einen prozentual identischen Real-
einkommensanstieg erfahren, ändert sich 
die primäre Einkommensverteilung der Bür-
ger nicht. Dies wird in der driten Konstella-
tion dargestellt, in welcher das Einkommen 
bei beiden Personen um je ein Viertel steigt. 

Eine Korrektur des Einkommenssteuerta-
rifs oder der Bemessungsgrundlage um den 
Realeinkommensanstieg würde folglich die 
relative Leistungsfähigkeit der Bürger nicht 
verändern. Im Gegenteil: Ohne Korrektur 
würde der Anteil, den die einkommensstärks-
ten Haushalte zur Einkommenssteuer beitra-
gen, zurückgehen, und die vom Gesetzgeber 
einstmals angestrebte Lastverteilung zwi-
schen Personen mit unterschiedlicher wirt-
schaflicher Leistungsfähigkeit beziehungs-
weise unterschiedlichem Einkommen würde 
langfristig unterlaufen werden. Ohne Korrek-
tur würden sich irgendwann alle Bürger in der 
obersten Tarifstufe des Einkommenssteuer-
tarifs befnden. 

Es geht aufwärts mit den Löhnen. Seit den 
Neunzigerjahren sind die realen Einkommen in 
der Schweiz gestiegen. 
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Fallkonstellationen von Realeinkommenssteigerungen (in Fr.) 

Steuerpflichtige Steuerbares Steuerbares Steuerbares Einkommen 
Person Einkommen t Einkommen t+1 t+1 nach Korrektur der 

realen Progression 

Fall 1 

Person A 50 000 50 000 40 000 

Person B 30 000 50 000 40 000 

Fall 2 

Person A 50 000 70 000 56 000 

Person B 30 000 30 000 24 000 

Fall 3 

Person A 50 000 62 500 50 000 

Person B 30 000 37 500 30 000 

Beide Interpretationen des Leistungs-
fähigkeitsprinzips lassen sich rechtfertigen. 
Bei ersterer Interpretation wird dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip intertemporal Rech-
nung getragen, während die zweite Inter-
pretation eine Anwendung des Leistungs-
fähigkeitsprinzips über die Zeit negiert und 
sich ganz auf einen Querschnitsvergleich 
konzentriert. 

Verheiratete Eltern weniger 
betrofen 
Für die Schweiz zeigt eine Studie der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung (ESTV) zur rea-
len Progression für den Zeitraum 1996 bis 
2015, dass insbesondere Alleinstehende und 
Alleinverdiener-Ehepaare ohne Kinder mit 
einem Einkommen von 100 000 bis 300 000 
Franken von der realen Progression betrofen 
waren.4 Hingegen war nur eine Minderheit 
der Ehepaarhaushalte mit Kindern und der Al-
leinerziehenden von der realen Progression 
betrofen (rund 8% bzw. 10% dieser Haushal-
te), da für diese Gruppen neue Abzüge – der 
Verheiratetenabzug und Kindergutschrifen– 
in diesem Zeitraum eingeführt wurden. 

4 Morger (2017). 

D
AR

ST
EL

LU
N

G
 S

C
H

W
AR

Z 

In der ESTV-Studie wurde zudem ge-
schätzt, wie sich ein Ausgleich der realen Pro-
gression auf die Einnahmen aus der direkten 
Bundessteuer auswirken würde, wenn nur 
diejenigen Haushalte, bei denen die reale Pro-
gression zu einer erhöhten Durchschnits-
steuerbelastung in den letzten 20 Jahren ge-
führt hat, kompensiert werden. Dabei zeigt 
sich: Wären seit 1996 die Folgen der realen 
Progression gezielt ausgeglichen worden, 
würden die Einnahmen aus der DBST heu-
te um 4,3 Prozent tiefer liegen. Bezogen auf 
die Einnahmen von 10,4 Milliarden Franken im 
Jahr 2015, entspricht dies rund 450 Millionen 
Franken. 

Zu bemerken ist, dass in der Analyse le-
diglich der Tarif für diejenigen Fälle angepasst 
wurde, deren Steuerlast trotz Einführung 
neuer Abzüge angestiegen ist. Würden ana-
log zum Ausgleich der kalten Progression die 
Tarife und Abzüge um das Realeinkommens-
wachstum – und somit für alle Steuerpfich-
tigen – gestreckt, so würden die Minderein-
nahmen deutlich höher ausfallen. Denn in 
diesem Fall müssten auch Bevölkerungsgrup-
pen kompensiert werden, welche infolge der 
Einführung neuer Abzüge keine Steuermehr-
belastung erfahren haben. 

Automatischer Ausgleich 
schränkt Spielraum ein 

Ob eine Korrektur für die Folgen der realen 
Progression geboten ist, lässt sich nicht ein-
deutig bestimmen. Beschränkt man die An-
wendung des Leistungsfähigkeitsprinzips auf 
einen reinen Querschnitsvergleich von Bür-
gern innerhalb einer Generation und befürch-
tet man einen Ausbau der Staatstätigkeit, wird 
man eher für eine automatische Korrektur der 
Efekte der realen Progression plädieren. 

Eine automatische Korrektur der realen 
Progression würde – neben dem automati-
schen Ausgleich der kalten Progression und 
der Schuldenbremse – ein weiteres regelge-
bundenes Instrument in die Finanzpolitik des 
Bundes einführen. Dies impliziert nicht, dass 
auf Bundesebene inskünfig Steuerreformen 
unmöglich wären, durch einen automatischen 
Ausgleich der realen Progression würde aber 
der Gestaltungsspielraum künfiger politi-
scher Entscheidungsträger eingeengt. Damit 
könnte die direkte Bundessteuer weniger an 
sich wandelnde gesellschafliche Konstella-
tionen angepasst werden. 

Peter Schwarz 
Dr. rer. pol., Eidgenössische Steuerver-
waltung (ESTV), Bern 
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